
Infobrief im Juni 2024 

 

E-Rechnung kommt  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesrat hat dem Wachstumschancengesetz am 22. März 2024 

mehrheitlich zugestimmt. Es verpflichtet Unternehmen in Deutsch-

land ab dem 01. Januar 2025 dazu, E-Rechnungen zu empfangen 

und weiterverarbeiten zu können. Der Vorrang der Papierrechnung 

entfällt. Für die Verpflichtung zum Versand von E-Rechnungen gelten 

Übergangsregelungen bis zum 31.12.2027. Mit dieser Maßnahme soll 

insbesondere der Umsatzsteuerbetrug bekämpft werden.  Damit ist 

klar: Die E-Rechnung kommt. 

 

Auf den Folgeseiten geben wir Ihnen einen Überblick zum Thema 

E-Rechnung! 

 

Haben Sie Fragen? Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne.  

 

Ihre Steuerberater von Ziegler & Partner  

Ziegler & Partner Steuerberater mbB  

Emmy-Noether-Str. 9  

76131 Karlsruhe  

Telefon: +49 721 98571-0 

Telefax: +49 721 98571-60 

E-Mail: info@Steuerkanzlei-Ziegler.de 

www.Steuerkanzlei-Ziegler.de 

Amtsgericht Mannheim 

PR 100058 
 

Volker Ziegler 

Steuerberater    
 

Michael Ziegler 

Steuerberater   



Infobrief – E-Rechnung 

 

1 

  

Ungeachtet dieser Übergangsfristen muss jeder Unternehmer ab dem 1.1.2025 technisch in der Lage sein, 

E-Rechnungen zu empfangen und auslesen zu können. 
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Kreis der betroffenen Unternehmer 
 

Von der Umsetzung betroffen sind alle im Inland ansässigen Unternehmer mit ihrem im Inland steuerbaren und nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 

UStG steuerfreien Lieferungen, vorausgesetzt der Leistungsempfänger ist ebenfalls ein inländischer Unternehmer. 

 

Erfasst sind somit neben den „klassischen“ steuerpflichtigen Leistungen zu 7 % und 19 % auch 

 

 

• steuerfreie Leistungen gem. § 4 Nr. 1 bis 7 UStG (z. B. steuerfreie Transportdienstleistungen gem. § 4 Nr. 3 UStG oder steuerfreie innerge 

meinschaftliche Lieferungen von Deutschland ins Ausland, wenn der Leistungsempfänger ein deutscher Unternehmer ist, der mit einer  

ausländischen USt-IdNr. auftritt), 

 

• Leistungen, die unter das inländische Reverse-Charge-Verfahren fallen (z. B. Bauleistungen oder Lieferungen von Schrott, Mobiltelefonen  

oder integrierten Schaltkreisen), sowie 

 

• Leistungen von Kleinunternehmern, soweit diese nicht originär gem. § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei sind (z. B. die Einspeisevergütung von  

Betreibern einer Photovoltaikanlage). 

 

Ausgenommen sind demgegenüber Kleinbetragsrechnungen bis 250 € (§ 33 Satz 4 UStDV n.F.) und Fahrausweise (betragsmäßig unbegrenzt; 

vgl. 34 Abs. 1 Satz 2 UStDV n.F.).  

 

Ferner entfällt die Pflicht zur Ausstellung einer (elektronischen) Rechnung für alle steuerfreien Leistungen gem. § 4 Nr. 8 bis 29 UStG und im 

B2C-Bereich  

 

 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/78902_4/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/78902_4/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/78902_4/
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Überblick über die Übergangsregelungen gem. § 27 Abs. 38 UStG 

 

Ungeachtet dieser Übergangsfristen muss jeder Unternehmer ab dem 1.1.2025 technisch in der Lage sein, 

E-Rechnungen zu empfangen und auslesen zu können.



 

 

 


